
Berechnung der Grundsteuer nach der Ersatzbemessung 
 
Der Berechnung der Grundsteuer ist die Wohn- oder Nutzfläche des Kalender- 
jahres zugrunde zu legen. Bei vermieteten Wohnungen und Räumen kann die der 
Bemessung der Miete zugrundeliegende Wohn- oder Nutzfläche in die Grundsteuer-
Anmeldung übernommen werden. Fehlt es daran, inbesondere bei eigengenutzten 
Wohnungen, ist die Wohn- oder Nutzfläche entsprechend §§ 42 bis 44 der  
II. Berechnungsverordnung i.d.F. der Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990  
(BGBl. I S. 2178) zu ermitteln. Danach ergbit sich: 
 
a) Die Wohn- oder Nutzfläche der Wohnung oder der sonstigen Räume entspricht 

der Grundfläche der Räume (Innenmaße, bei Rohbaumaßen abzüglich 3 v.H.), die 
bei der Berechnung der Wohn- oder Nutzfläche zu berücksichtigen sind. Dies 
sind alle auf dem Grundstück vorhandenen Räume mit Ausnahme der folgenden: 

 
aa) Hausflure, Treppen und Treppenpodeste in Wohngebäuden mit mehr  
    als zwei Wohnungen (zum pauschalen 10%-Abzug von der Wohnfläche  
    bei den übrigen Wohngebäuden s. Buchstabe c); 
 
bb) Zubehörräume, als solche kommen in Betracht: Keller, Waschküchen,   
    Abstellräume außerhalb der Wohnung, Dachböden, Trockenräume,  
    Schuppen (Holzlegen), Garagen und ähnliche Räume; 
 
cc) Wirtschaftsräume, als solche kommen in Betracht: Futterküchen,      
    Vorratsräume, Backstuben, Räucherkammern, Ställe, Scheunen,  
    Abstellräume und ähnliche Räume; 
 
dd) Räume und Raumteile mit einer lichten Höhe von weniger als 
    1 Meter. 

 
b) Nur mit der Hälfte der Grundfläche sind zu berücksichtigen: 
 
   aa) Räume und Raumteile mit einer lichten Höhe von mindestens  
       1 Meter und weniger als 2 Metern sowie Wintergärten, Schwimm- 
       bäder und ähnliche, nach allen Seiten geschlossene Räume; 
 
   bb) Balkone, Loggien, Dachgärten oder gedeckte Freisitze. 
 
c) Bei Wohngebäuden mit höchstens zwei Wohnungen ist – soweit bei ihnen mangels   
   Abgeschlossenheit Hausflure usw. in vollem Umgang zur Wohnfläche rechnen –   
   die ermittelte Grundfläche um 10 v.H. zu kürzen. Dies gilt vor allem für   
   Einfamilienhäuser. 
 
Die Wohn- oder Nutzfläche ist auf volle Quadratmeter nach unten abzurunden. 
 
Eine Sammelheizung ist eine Heizungsanlage, bei der an einer Stelle des Gebäudes 
(Zentralheizung), der Wirtschaftseinheit (Blockheizung) oder der Wohnung 
(Etagenheizung) ein Wärmeträger mit Hilfe beliebiger Energiearten erwärmt wird 
und mit diesem alle Wohn- und Schlafräume der Wohnung erwärmt werden. 
 
Als Sammelheizung gelten auch Fernwärmeversorgung, Nachtstromspeicherheizungen, 
Gasöfen, Kachelofen-Mehrraumheizungen und zentral versorgte Öl-Einzelofen- 
heizungen. 
 
Im Begleitschreiben zu dieser Grundsteuer-Anmeldung ist angegeben, mit  
welchem Jahresbetrag der Grundsteuer entsprechend dem Hebesatz der Gemeinde  
die ermittelte Wohn- oder Nutzfläche zu vervielfältigen ist. 


